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ANFORDERUNGSPROFIL 
 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Stand: 12/25 erstellt von (Stellenzeichen) : Ges FB 1 L 

 

Dienststelle: 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abteilung Jugend und Gesundheit  

Gesundheitsamt 

FB 1 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

Fachärztin/Facharzt im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD). 

Individuelle Untersuchung von Säuglingen, Kleinkindern, Jugendlichen und 

Berufsschülern gemäß GDG (fachspezifische Diagnostik, 

Vorsorgeuntersuchungen, Kita Neu- und Wiederaufnahmeuntersuchungen, 

Zuzugsuntersuchungen, Untersuchungen der Sport- und Schwimmfähigkeit); 

zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen 

(Früherkennungsuntersuchungen in Gemeinschaftseinrichtungen der 

Kleinkindbetreuung, Einschulungsuntersuchungen); Diagnostik, Einleitung 

und Sicherstellung von Hilfen für gefährdete, entwicklungsauffällige und 

behinderte Kinder; präventiver gesundheitsbezogener Kinderschutz, Abgabe 

ärztlicher Gutachten, Berichte und Stellungnahmen; Durchführung von 

Impfungen und Ausstellung von Impfbescheinigungen. Durchführung 

ärztlicher Sprechstunden. Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit und 

Gesundheitserziehung. Mitwirkung bei der statistischen 

Berichterstattung. 

Grundsätzliche Verpflichtung zur Ausbildung/Unterweisung von Nachwuchskräften und neuen 

Beschäftigten. 

 

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 

Bewertung  

Entgeltgruppe:  15 TV-L ...         

 

☐ Bewertungsvermutung 

Besoldungsgruppe:  entfällt 

 

☐ Bewertungsvermutung 

 



* 4 = unabdingbar 3 = sehr wichtig 2 = wichtig 1 = erforderlich Seite 2 von 7 
Vorlagenstand: 05.08.2025 

2. Formale Anforderungen: 

 

☒ (Tarif)beschäftige: 

 

☒ Vorzugsweise Hochschulabschluss Humanmedizin, Approbation als Ärz-

tin/Arzt, Facharztanerkennung für Kinder- und Jugendmedizin oder 

Fachärztin/-arzt für öffentliches Gesundheitswesen 

☒ Alternativ: Ärztin/Arzt; Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugend- 

medizin wünschenswert. (in diesem Fall erfolgt die Eingruppierung in der 

Entgeltgruppe 14) 

Es besteht die Möglichkeit zur Anerkennung der Tätigkeit als Weiter-

bildungszeit für den/die Facharzt/Fachärztin für Öffentliches Ge-

sundheitswesen, für die Kinder- und Jugendmedizin sowie die Allge-

meinmedizin. 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale 

 

Die nachfolgenden Leistungsmerkmale (grau unterlegte verpflichtende Leistungsmerkmale und soweit aus-

gewählt weiß unterlegte optionale Leistungsmerkmale) sind stets im Feld neben der verbalen Kompetenz-

beschreibung zu gewichten. 

 

Legende Gewichtung: 

 

1 =  erforderlich 2 =  wichtig 

3 =  sehr wichtig 4 =  unabdingbar 

 

3.1. Fachkompetenzen  

3.1.1. Grundlegende Kenntnisse des Verwaltungshandels (Aufbau der Verwal-

tung, Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung - Allge-

meiner Teil, Ablauforganisation der Verwaltung, insbesondere des Bezirk-

samtes Charlottenburg-Wilmersdorf usw.) 

2 

3.1.2. Fach- und/oder Rechtskenntnisse 2 

3.1.3. Vertiefte Pädiatrische Fachkenntnisse und berufliche Erfahrungen im Be-

reich der Kinder -u. Jugendmedizin 

3 

3.1.4. Umfassende Kenntnisse der maßgebenden Rechtsvorschriften, Gesund-

heitsdienst-Gesetz (GDG), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Berliner 

Kinderschutzgesetz (KiSchuG), Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG), 

Sozialgesetzbuch (SGB) V und SGB VIII 

4 

3.1.5. Grundlegende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung 2 

 

3.2. Persönliche Kompetenzen   

3.2.1. Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbei-

ten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfah-

rungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen 

und neue Kenntnisse zu erwerben. 

4 

 • reagiert auf kurzfristige Änderungen souverän und passt die Ar-

beitsweisen/Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen 

an 

• erfasst unbekannte und komplexe Sachverhalte schnell 

• geht aktiv, selbstständig und engagiert an Aufgaben heran 

• bewältigt bei gleichbleibend guter Qualität wechselnde Arbeitsin-

halte und –situationen 

 

 

3.2.2. Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und ent-

sprechend zu agieren. 

3 

 • erledigt Aufgaben zeitnah und termingerecht 

• handelt systematisch und strukturiert 

• stellt notwendige Informations- und Kommunikationswege sicher 

• plant realistisch und koordiniert die Arbeitsabläufe entsprechend 
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3.2.3. Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin aus-

zurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

3 

 • koordiniert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert 

• setzt und verfolgt realistische Ziele und Schwerpunkte 

• berücksichtigt ggf. unterschiedliche Interessen und richtet das ei-

gene Handeln auf die definierten Ziele aus 

• überprüft und korrigiert Ziele anhand neuer Erkenntnisse 

 

 

3.2.4. Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu tref-

fen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

4 

 • trifft auch in schwierigen Situationen zeitnahe und klare Entschei-

dungen 

• bezieht klare Standpunkte und verantwortet Entscheidungen 

• vermittelt auch unpopuläre Entscheidungen nachvollziehbar 

• revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen 

 

 

3.2.5. Medien- und Digitalkompetenz 

► Fähigkeit, verschiedene Arten von Medien für die eigene Kommuni-

kation und das eigene Handeln einzusetzen sowie digitale Geräte 

und vernetzte Technologien sicher und angemessen zu verwenden, 

dort auf Informationen zugreifen zu können, diese zu verwalten, zu 

verstehen, zu integrieren, zu kommunizieren, zu bewerten und er-

stellen zu können. 

2 

 • recherchiert benötigte Informationen, analysiert, interpretiert und 

bereitet diese anlassbezogen auf 

• hinterfragt eigene und fremde Medieninhalte kritisch und ordnet sie 

entsprechend ein 

 

 

3.2.6. Belastbarkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agie-

ren. 

3 

 • reagiert überlegt und arbeitet in Stresssituationen präzise und effi-

zient 

• bleibt unter Termin- und Leistungsdruck besonnen und gelassen 

• bewältigt große Arbeitsmengen und Belastungsspitzen 

• reagiert auch auf kurzfristige Veränderungen souverän und passt 

Handlungen den veränderten Bedingungen an 

 

 

3.2.7. Selbstständigkeit 

► Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv 

auszufüllen. 

3 
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 • achtet eigenständig auf die Erledigung anstehender Aufgaben und 

setzt Schwerpunkte 

• geht auftretende Fragen eigeninitiativ an 

• informiert sich und beschafft sich alle notwendigen und verfügba-

ren Informationen für Entscheidungen 

• entscheidet eigenständig, nutzt Ermessensspielräume und schaltet 

nur soweit erforderlich rechtzeitig Führungskräfte ein 

 

 

3.3. Sozialkompetenzen   

3.3.1. Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

3 

 • geht auf andere zu/sucht das Gespräch mit anderen und nimmt 

sich angemessen Zeit dafür 

• äußert sich schriftlich und mündlich strukturiert und nachvollziehbar 

sowie adressaten- und anlassgerecht 

• hält Blickkontakt und sendet „Ich“-Botschaften 

• kommuniziert das eigene Handeln transparent 

 

 

3.3.2. Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzu-

setzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu 

erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

3 

 • arbeitet aufgeschlossen, konstruktiv, respektvoll und kompromiss-

bereit mit anderen zusammen 

• akzeptiert und respektiert die Ideen, Meinungen und Argumente 

anderer und setzt sich sachlich damit auseinander 

• äußert Kritik sachlich 

• nimmt konstruktive Kritik an und hinterfragt das eigene Denken und 

Handeln selbstkritisch 

 

 

3.3.3. Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und inter-

nen Kundenkreis zu begreifen. 

3 

 • versteht sich als Dienstleisterin bzw. Dienstleister 

• verhält sich Kundinnen und Kunden gegenüber freundlich, höflich 

und aufgeschlossen 

• geht auf die Anliegen der Kundinnen und Kunden ein und greift de-

ren Anregungen auf 

• berät und informiert die Kundinnen und Kunden umfassend und er-

läutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 
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3.3.4. Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. 

hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsge-

schichte, Religion, sexueller und geschlechtlicher Identität, chroni-

scher Krankheiten, sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in 

der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barri-

eren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschät-

zenden Umgang zu pflegen. 

3 

 • begegnet verschiedenen Verhaltensweisen, Denkmustern, Werten 

und Normen respektvoll und agiert mit Einfühlungsvermögen 

• erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstrukturen so-

wie Macht- und Ausgrenzungsmechanismen, reflektiert diese und 

leitet diskriminierungsfreie Handlungen ab 

 

 

3.3.5. Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-

len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 

Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Aus-

wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-

geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminie-

rung zu behandeln. 

3 

 • begegnet Menschen aus anderen Kulturen offen und wertschät-

zend und stellt sich auf sie ein 

• reflektiert die eigenen Denkmuster und Prägungen 

 

 

3.3.6. Teamfähigkeit 

► Fähigkeit, zur Arbeit in in-/externen Arbeitsgruppen, zur gemeinsa-

men Lösungsfindung und der gegenseitigen Unterstützung. 

2 

 • trägt zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und 

Offenheit geprägten Arbeitsatmosphäre bei 

• stellt das gemeinsame Ziel und nicht die eigene Person in den Vor-

dergrund 

• unterstützt die Integration neuer Gruppenmitglieder 

• greift Ideen und Vorschläge anderer auf und führt sie weiter 

 

 

3.3.7. Konfliktfähigkeit 

► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lö-

sungen anzustreben. 

2 

 • erkennt frühzeitig Konfliktpotenzial, weicht Konflikten nicht aus und 

trägt diese sachlich und lösungsorientiert aus 

• sucht nach Konfliktlösungen und tragfähigen Kompromissen 

• bleibt in konfliktträchtigen Situationen ausgeglichen 

• reguliert Konflikte durch überzeugende Verhandlungsführung 
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3.3.8. Kritikfähigkeit 

► Fähigkeit, sich sachlich und konstruktiv mit Kritik und Fehlern bei 

sich selbst und anderen auseinanderzusetzen und diese als 

Chance zu betrachten. 

2 

 • fordert Feedback ein, lässt Kritik anderer zu und setzt sich damit 

aktiv, konstruktiv und sachlich auseinander 

• äußert Kritik zeitnah, situationsbezogen und sachlich 

• reflektiert die eigene Arbeit und das Verhalten und ändert es, wenn 

erforderlich 

• zeigt bei überzeugender Kritik zielorientierte Kompromissbereit-

schaft 

 

 

 

 

 


